
 

 
1853 Entlassung als Hakenrichter 

 

 
 



 

 
 
 

Ex Protocollo 
Imperatoriae Majestatis totius Russiae  

Judicii Supremi Provincialis Esthoniensis 
sub die 26. Junii 1853 

 
 
 
 

Abscheid. 
Nr. 1133 
 
 Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät wird er auf das für den Herrn dimittierten Gar-
de-Stabs-Capitain (Peter) Gustav Gustavus Sohn von Rennenkampff zu Sastama hierselbst 
vorgestellte Gesuch, ihn von dem Amte eines Hakenrichters der Strandwieck zu entlassen, 
von Sr. Kaiserlichen Majestäts Estländischen Oberlandesgerichte hiermit verabschiedet. 
 
 Den Herren Supplicanten, da derselbe das gesetzliche Triennium (3 Jahre) ausgedient 
und das erforderliche Attestat aus der Ritterschafts Canzelley darüber beigebracht, daß in 
dem ihm anvertrauten Districte keine Restanzien bestehen, -- von dem Amte eines Haken-
richters des Strandwieckschen Districtes zu entlassen. 
 
V. R. W. 
 

in fidem 
 

A. v. Antropoff 
Scrs. 

 


